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 Hanse- und Universitätsstadt  
 Rostock 
 Die Oberbürgermeisterin 

 Beschlussvorlage 
2024/BV/5046 

öffentlich 
 

Entscheidendes Gremium: 
Bürgerschaft 
 
fed. Senator/-in: 
S 4 - Infrastruktur, Umwelt und Bau 
 
Federführendes Amt: 
Bauamt 
 

Beteiligt: 
Hauptamt 
 

Beschluss über die Anerkennung des für die Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock erstellten Mietspiegels 2024 als qualifizierten 
Mietspiegel gemäß § 558d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
Geplante Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 

20.02.2024 Bau- und Planungsausschuss Empfehlung 
06.03.2024 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration Empfehlung 
20.03.2024 Bürgerschaft Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bürgerschaft erkennt den für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach 
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellten Mietspiegel 2024 als qualifizierten 
Mietspiegel im Sinne des § 558d Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) an. Der Mietspiegel 
tritt zum 01.04.2024 in Kraft. 
 
Beschlussvorschriften: § 22 Kommunalverfassung - KV M-V 
 
Sachverhalt:  
Mietspiegel bilden die ortsübliche Vergleichsmiete ab. Diese wird gebildet „aus den 
üblichen Entgelten, die in der Gemeinde […] für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und 
Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren vereinbart oder […] geändert worden sind. 
Ausgenommen ist Wohnraum, bei dem die Miethöhe durch Gesetz oder im Zusammenhang 
mit einer Förderzusage festgelegt worden ist“ (vgl. § 558 Abs. 2 BGB). 
Mietspiegel sollen als statistische Marktanalyse objektiv über das örtliche Mietpreisgefüge 
Auskunft geben. Sie dienen als Orientierungshilfe bei neuen Vertragsabschlüssen und bei 
Vereinbarungen über die Miethöhe und tragen zu einer größeren Transparenz des 
Wohnungsmarktes bei. Im formellen Mieterhöhungsverlangen sind sie eines von vier 
zugelassenen Begründungsmitteln (§ 558a Abs. 2 BGB). Mietspiegel haben das Ziel, den 
Vertragsparteien im Mietverhältnis ein Instrument zur Verfügung zu stellen, das 
Streitigkeiten bereits im Vorfeld von gerichtlichen Auseinandersetzungen zu vermeiden 
hilft. 
Darüber hinaus kommen dem Mietspiegel seit Inkrafttreten der in Rostock seit Oktober 
2018 geltenden Mietpreisbremse und abgesenkten Kappungsgrenze weitere wichtige 
Bedeutungen zu. So ist die Möglichkeit einer Mieterhöhung bei Wiedervermietung auf eine 
Höhe begrenzt, die die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens 10 Prozent übersteigen 
darf. Darüber hinaus darf die Miete innerhalb von drei Jahren um nicht mehr als 15 
Prozent (statt 20 Prozent) erhöht werden, höchstens jedoch bis zur ortsüblichen 
Vergleichsgrenze. 
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Mit dem am 1. Juli 2022 in Kraft getretenen Mietspiegelreformgesetz (MsRG) wurde die 
Erstellung eines Mietspiegels in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern durch die 
nach Landesrecht zuständige Behörde nunmehr verpflichtend festgelegt.  
Die Landesverordnung zur Bestimmung der für den Mietspiegel zuständigen Behörden 
vom 9. September 2022, welche am 20. September 2022 in Kraft trat, legt in den kreisfreien 
Städten die Oberbürgermeister als zuständige Behörde fest.  
 
Ein qualifizierter Mietspiegel muss gemäß § 558d BGB bestimmte Anforderungen erfüllen, 
die gewährleisten sollen, dass er das Mietniveau möglichst zutreffend wiedergibt. Sofern 
diese Anforderungen erfüllt sind, ergeben sich hieraus besondere Rechtsfolgen, 
insbesondere wird bei einem qualifizierten Mietspiegel gesetzlich vermutet, dass die im 
Mietspiegel bezeichneten Entgelte die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben (§ 558d 
Abs. 3 BGB). Qualifizierte Mietspiegel bieten insofern eine besondere Gewähr für eine 
realitätsgetreue Abbildung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Zudem müssen qualifizierte 
Mietspiegel nach § 558d BGB im Abstand von vier Jahren neu erstellt und nach zwei Jahren 
der Marktentwicklung angepasst werden. 
 
Die Mietspiegelverordnung präzisiert für qualifizierte Mietspiegel diejenigen Methoden, 
die in der Regel bei der Mietspiegelerstellung als sachgerecht angesehen werden können. 
Hierzu wurden einerseits Mindeststandards aufgestellt, andererseits aber auch 
klargestellt, welche Standards für einen qualifizierten Mietspiegel ausreichen. 
 
Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erstellt seit 2005 qualifizierte Mietspiegel. 
 
Um die umfassenden Regelungen der für die Erstellung zulässigen Methoden und der zu 
beachtenden Verfahrensweise für qualifizierte Mietspiegel einzuhalten, die die 
Mietspiegelverordnung (MsV) enthält, hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Auftrag zur Neuerstellung eines qualifizierten 
Mietspiegels 2024 öffentlich zu vergeben. Den Zuschlag hat das Unternehmen „ALP Institut 
für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH“, im Folgenden ALP genannt, erhalten.  
Erstmalig hat sich die Stadt für die Erstellung eines Regressionsmietspiegels anstelle des 
bisherigen Tabellenmietspiegels entschieden. Zwar sind beide Methoden wissenschaftlich 
anerkannt, allerdings wird inzwischen die Mehrheit der qualifizierten Mietspiegel als 
Regressionsmietspiegel erstellt.  
Bei der Regressionsmethode wird ein mathematisches Modell aufgestellt, mit dem die 
Miethöhe durch die Merkmale Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage erklärt 
wird. Die Berechnung des Modells erlaubt die Ermittlung von Zu- und Abschlägen bezogen 
auf die Basismiete. Der Vorteil von Regressionsmietspiegeln liegt zunächst in ihrer 
höheren Effizienz der Nutzung der Stichprobeninformation. So sind im Gegensatz zu einem 
Regressionsmietspiegel bei einem Tabellenmietspiegel pro Feld mind. 30 Fälle notwendig, 
um fundierte und statistisch valide Aussagen zu den einzelnen Tabellenfeldern zu 
erhalten, was von vornherein dazu führt, dass eine dementsprechend große Stichprobe 
gezogen werden muss. Auch lassen sich Merkmale der Wohnungsausstattung und der Lage 
in der Stadt mühelos über den Regressionsansatz integrieren. Gerade um die komplexe 
Wohnungsmarktstruktur einer Großstadt wie Rostock möglichst realitätsnah auszuweisen, 
ist es notwendig, dass Mietspiegel eine über die klassische Gliederung nach 
Wohnungsgröße, Baualter sowie normale, gute und besondere Wohnlage hinausgehende 
Ausdifferenzierung der Mieten enthalten. Dies geschieht durch Benennung von Zu- und 
Abschlägen für relevante Merkmale.  
Mit der Regressionsmethode kann mithin eine größere Ausdifferenzierung der Mieten als 
bei einem Tabellenmietspiegel erfolgen. 
 
ALP hat nach anerkannten wissenschaftlichen Methoden mittels Stichprobenziehung 
Daten von Mieter*innenhaushalten und hierzu ergänzend bei den Vermieter*innen 
erhoben und mittels Regressionsanalyse ausgewertet. 
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Nach § 11 Abs. 3 MsV soll die bereinigte Nettostichprobe Wohnungen in einer Anzahl 
enthalten, die wenigstens ein Prozent der Wohnungen im Geltungsbereich des 
Mietspiegels entspricht, das sind für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ca. 1.000 
Wohnungen, mindestens aber 500 Wohnungen. In der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock wurden, wie mit dem Arbeitskreis Mietspiegel vereinbart, insgesamt 10.000 
Mieter*innen und konsekutiv 479 Vermieter*innen, davon 456 kleine Vermieter*innen und 
23 große Vermieter*innen angeschrieben. Die bereinigte Nettostichprobe, die als 
Grundlage für die finale Auswertung dient, beinhaltet 3.768 Datensätze, so dass die 
Vorgaben des § 11 Abs. 3 MsV erfüllt sind. 
 
Nach Auswertung aller Datensätze liegt als Ergebnis die derzeit noch im Layout final zu 
erarbeitende und zu veröffentlichende Mietspiegelbroschüre (Anlage) vor, mit welcher die 
ortsübliche Vergleichsmiete für eine Wohnung in Rostock ermittelt werden kann. Hierzu 
werden Zu- und Abschläge für den Mietpreis beeinflussende Wohnwertmerkmale wie 
Baualtersklassen, Wohnlage, Wohnungsausstattungen, Sanitärausstattungen sowie 
energetische Modernisierungen gebildet und auf die Nettokaltmiete in Abhängigkeit von 
der Wohnfläche angewendet. Da durch die Mietspiegelwerte nicht alle Mietunterschiede 
zwischen den Mietverhältnissen erklärt werden können, werden im Mietspiegel Spannen 
ausgewiesen. Die Untergrenze der Spanne beträgt -0,69 EUR, die Obergrenze bei +0,59 
EUR. Die nach dem Schema ermittelte Miete kann daher um bis zu -0,69 EUR gemindert 
bzw. um bis zu +0,59 EUR erhöht werden, sofern zusätzliche wertsteigernde bzw. 
wertmindernde Wohnwertmerkmale vorliegen. Weitere Angaben, insbesondere zu den 
einzelnen Zu- und Abschlägen, können dem vorliegenden Mietspiegeltext entnommen 
werden. 
 
Gemäß § 558d Abs. 1 BGB ist ein qualifizierter Mietspiegel ein Mietspiegel, der nach 
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter 
anerkannt worden ist. Entspricht ein Mietspiegel den Anforderungen, die die 
Mietspiegelverordnung an qualifizierte Mietspiegel richtet, wird vermutet, dass er nach 
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde.  
 
Die Mietspiegelerstellung für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erfolgte durch ALP 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen. Insbesondere wurden die der 
Mietspiegelverordnung sowie den „Hinweisen zur Erstellung von Mietspiegeln“ des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt und Raumforschung beachtet. Insofern greift die 
Vermutungswirkung, dass der Mietspiegel nach anerkannten wissenschaftlichen 
Grundsätzen erstellt wurde. 
  
Wenngleich die Zuständigkeit für die Anerkennung nach der landesrechtlichen 
Mietspiegelzuständigkeitsverordnung den Gemeinden übertragen wurde, wird durch diese 
Regelung nicht eindeutig bestimmt, welches Organ innerhalb der Gemeinden für die 
Anerkennung zuständig ist. Mittlerweile wird jedoch überwiegend in der 
Kommentarliteratur die Rechtsauffassung vertreten, dass ein Ratsbeschluss bzw. 
vorliegend ein Beschluss der Bürgerschaft für die Anerkennung erforderlich ist. 
Insbesondere nimmt das Anliegen, für die Bürgerinnen und Bürger Rechtssicherheit 
herzustellen, in Rostock mit einem angespannten Wohnungsmarkt einen besonders hohen 
Stellenwert ein.  
 
Der Mietspiegel wird nach der Anerkennung durch die Bürgerschaft ab dem 01.04.2024 in 
Kraft treten und auf der städtischen Internetseite eingestellt und auch als Download zur 
Verfügung stehen. Zusätzlich wird der Methodenbericht zum Rostocker Mietspiegel 
veröffentlicht, mit welchem die Arbeitsschritte bei der Erstellung des Mietspiegels, die 
Datenerhebung und die Auswertung detailliert dokumentiert sind. Darüber hinaus wird es 
einen Online-Mietspiegelrechner zur einfacheren Anwendung des neuen Mietspiegels 
geben. 
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Der Mietspiegel ist bis zum Jahresende 2025 gültig. Für das Jahr 2026 ist eine 
Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels geplant. 
 
Die Interessenvertretungen der Vermieter (Rostocker Haus- und Grundeigentümerverein 
e. V.) und Mieter (Deutscher Mieterbund Mieterverein Rostock e. V.) sowie die Rostocker 
Wohnungsunternehmen wurden in die Mietspiegelerstellung umfassend eingebunden. 
Sofern aus rechtlicher wie aus sachlicher und statistischer Sicht möglich, wurden 
Anregungen in den Mietspiegel eingearbeitet. 
 
Die Anerkennung eines Mietspiegels durch Interessenvertreter der Vermieter und der 
Mieter erfordert eine darauf gerichtete Willenserklärung durch ein 
vertretungsberechtigtes Organ. Eine bestimmte Form ist dafür nicht vorgesehen.  
  
Im Nachgang zur Sitzung des Arbeitskreises Mietspiegel am 25.01.2024 wurde der 
Mietspiegel vom DMB Mieterverein Rostock e. V. sowie von SEMMELHAACK 
Wohnungsunternehmen und von FIDES IMMOBILIA Immobilien-Verwaltungs GmbH & Co. 
KG anerkannt. 
Nicht anerkannt wurde der Mietspiegel vom Rostocker Haus- und Grundeigentümerverein 
e. V., der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH sowie von den sieben 
Rostocker Wohnungsgenossenschaften. 
 
Obwohl durch den Rostocker Haus und Grundeigentümerverein e. V., der WIRO und den 
Rostocker Wohnungsgenossenschaften keine Anerkennung erfolgte, muss deren Versagen 
von den beteiligten Institutionen nicht begründet werden. Insbesondere ist bei 
qualifizierten Mietspiegeln die Anerkennung auch nicht damit verbunden, ob der 
Mietspiegel nach Ansicht der beteiligten Institutionen nach anerkannten 
wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde oder nicht. 
Eine Anerkennung durch die Bürgerschaft ist aber deshalb erforderlich, da andernfalls die 
Pflicht zur Mietspiegelerstellung entsprechend der Regelungen des § 558c Abs. 4 S. 2 BGB 
in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verletzt werden würde. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine. Gemäß § 3 Abs. 4 Mietspiegelzuständigkeitsverordnung M-V hat die Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock für die Mietspiegelerstellung einen Ausgleichsbetrag in Höhe 
von 103.000,00 EUR erhalten. 
 
 
 
Eva-Maria Kröger 

 
Anlagen 
1 Entwurf Mietspiegelbroschüre Hansestadt Rostock 2024 öffentlich 
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